
GERICHT 

Klage, eingereicht am 10. Juli 2013 — Harper Hygienics/ 
HABM — Clinique Laboratories (CLEANIC intimate) 

(Rechtssache T-363/13) 

(2013/C 274/30) 

Sprache der Klageschrift: Polnisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Harper Hygienics S.A. (Warschau, Polen) (Prozess
bevollmächtigter: Rechtsanwalt [radca prawny] R. Rumpel) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Clinique 
Laboratories LLC (New York, Vereinigte Staaten von Amerika) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 29. April 2013 (Sache R 606/2012-5) 
aufzuheben, soweit damit die Anmeldung der Gemein
schaftsmarke „CLEANIC intimate“ für alle Waren der Klassen 
3 und 16 sowie für einige Waren der Klasse 5 zurückgewie
sen wird; 

— die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass die 
Marke für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen 
eingetragen wird; 

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke mit den Wortbestand
teilen „CLEANIC intimate“ für Waren der Klassen 3, 5 und 16 
— Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 009217531. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Clinique Laboratories LLC. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Gemeinschaftsmarken Nr. 54 429 für Waren der Klassen 
3, 14, 25 und 42 sowie Nr. 2 294 429 für Waren der Klassen 
35 und 42. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
teilweise stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009 ( 1 ) durch die Feststellung, dass die Marken 
einander ähnlich seien und für das Publikum die Gefahr von 
Verwechslungen bestehe, sowie gegen Art. 8 Abs. 5 dieser Ver
ordnung. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1). 

Klage, eingereicht am 17. Juli 2013 — Gemeente 
Eindhoven/Kommission 

(Rechtssache T-370/13) 

(2013/C 274/31) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Parteien 

Klägerin: Gemeente Eindhoven (Eindhoven, Niederlande) (Pro
zessbevollmächtigte: Rechtsanwälte G. van der Wal, M. van Hee
zik und L. Parret) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den angefochtenen Beschluss, soweit er die Transaktion zwi
schen der Klägerin und dem PSV betrifft, für nichtig zu 
erklären; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Klägerin wendet sich mit ihrer Klage gemäß Art. 263 Abs. 4 
AEUV gegen den Beschluss der Kommission vom 6. März 2013 
(SA.33584 [2013/C] [ex 2011/NN] — Beihilfen für bestimmte 
niederländische Profifußballvereine im Zeitraum 2008–2011) 
(ABl. C 116, S. 19).
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Zur Stützung ihrer Klage macht sie vier Klagegründe geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen den Grundsatz der ord
nungsgemäßen Verwaltung einschließlich des Sorgfalts
grundsatzes. 

Am 26. und 28. Juli 2011 seien der Kommission Informa
tionen zugeleitet worden, woraufhin an die niederländischen 
Behörden keine weiteren Fragen gerichtet worden seien. Am 
6. März 2013 habe die Kommission entschieden, das förm
liche Prüfverfahren zu eröffnen. Aufgrund der großen Zeit
spanne (18 Monate) und des Unterlassens weiterer (inhalt
licher) Rücksprache habe die Kommission als Folge ihres 
eigenen Handelns und Unterlassens im Zeitpunkt der Eröff
nung des förmlichen Verfahrens kein vollständiges Bild der 
relevanten Tatsachen gehabt. 

2. Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen den Grundsatz des Ver
trauensschutzes und den Grundsatz der Rechtssicherheit 

Mit diesem Klagegrund trägt die Klägerin vor, sie habe da
von ausgehen dürfen, dass die Transaktion im Rahmen der 
Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatlicher 
Beihilfe bei Verkäufen von Bauten oder Grundstücken durch 
die öffentliche Hand ( 1 ) beurteilt werde, wie das auch zuvor 
bei der Beurteilung gleichartiger Transaktionen durch die 
Kommission der Fall gewesen sei. 

3. Dritter Klagegrund: Offensichtlicher Beurteilungsfehler 

Die Kommission habe dadurch, dass sie das förmliche Prüf
verfahren eröffnet habe, ohne dass es begründete Zweifel im 
Sinne von Art. 4 Abs. 4 der Verordnung Nr. 659/1999 ( 2 ) 
und der Rechtsprechung gegeben habe, einen offensicht
lichen Beurteilungsfehler begangen. Indem sie trotz sich stel
lender weiterer Fragen einen Standpunkt in Bezug auf das 
Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne von Art. 107 
Abs. 1 AEUV einnehme, verkenne die Kommission auch den 
vorläufigen Charakter eines Beschlusses nach Art. 6 der Ver
ordnung Nr. 659/1999. 

4. Dritter Klagegrund: Unzureichende und/oder falsche Begrün
dung 

An den vorstehenden Klagegrund des Bestehens eines offen
sichtlichen Beurteilungsfehlers anschließend beruft sich die 
Klägerin schließlich darauf, dass der angefochtene Beschluss 
nicht der Begründungspflicht der Kommission aus Art. 296 
AEUV genüge. 

( 1 ) Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatlicher Beihilfe 
bei Verkäufen von Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche 
Hand (ABl. 1997, C 209, S. 3). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über 
besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags (ABl. L 83, S. 1). 

Klage, eingereicht am 17. Juli 2013 — Moonlight/HABM — 
Lampenwelt (Moon) 

(Rechtssache T-374/13) 

(2013/C 274/32) 

Sprache der Klageschrift: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Moonlight GmbH (Wehr, Deutschland) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte H. Börjes-Pestalozza und M. Nielen) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Lampen
welt GmbH & Co. KG (Schlitz, Deutschland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und 
Modelle) vom 13. Mai 2013 in der Sache R 676/2012-4 
aufzuheben und das HABM dazu zu verpflichten, den An
trag auf Erklärung der Nichtigkeit gegen die Gemeinschafts
marke Nr. 6 084 081 zurückzuweisen; 

— dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Wortmarke „Moon“ für Waren der Klasse 11 — Gemein
schaftsmarke Nr. 6 084 081 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: Lampenwelt GmbH & Co. 
KG 

Begründung des Antrags auf Nichtigerklärung: Absolute Nichtig
keitsgründe der Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung 
Nr. 207/2009
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